
BERATUNG UND ANTRAGSTELLUNG
Sie befinden sich in einer akuten finanziellen Notlage? 
Dann zögern Sie nicht, unsere Berater*innen zu kon-
taktieren. Die Beratung ist natürlich kostenlos und wird 
streng vertraulich behandelt.  
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WIEBKE HENDEß
Behindertenberatung
Uhlhornsweg 49-55, 26129 Oldenburg
behindertenberatung@sw-ol.de
Tel. 0441/798-2797
www.studentenwerk-oldenburg.de/behinderte

HEIKO GROEN
Sozialberatung
Uhlhornsweg 49-55, 26129 Oldenburg
sozialberatung@sw-ol.de
Tel. 0441/798-2706
www.studentenwerk-oldenburg.de/sozial

JENS MÜLLER-SIGL
Studienfinanzierungsberatung
Uhlhornsweg 49-55, 26129 Oldenburg
studienfinanzierung@sw-ol.de
Tel. 0441/798-2664
www.studentenwerk-oldenburg.de/finanz



WAS IST DAS ZIEL DES NOTHILFE-
FONDS?
Der Nothilfefonds des Studentenwerks Oldenburg unter-
stützt Studierende bei der Überbrückung einer akuten 
finanziellen Notsituation, wenn andere Förderungen oder 
Hilfsleistungen nicht greifen. Durch ein Darlehen aus dem 
Nothilfefonds sollen Studierende die Möglichkeit bekom-
men ihr Studium weiterzuführen.

WER KANN MITTEL AUS DEM NOTHIL-
FEFONDS BEANTRAGEN?
Antragsberechtig sind Studierende der Universität Olden-
burg, der Hochschule Emden/Leer und der Jade Hochschu-
le, die sich in einer akuten finanziellen Notlage befinden. 
Studierende, denen aufgrund fehlender Zahlungsmittel 
beispielsweise die Exmatrikulation oder Wohnungslosigkeit 
droht, können im Rahmen eines Beratungsgespräches einen 
Antrag auf Mittel aus dem Nothilfefonds stellen. 

Die vergebenen Darlehen mit einer Höchstsumme von bis 
zu 1.000 € sollen dabei helfen, die akute Notlage zu 
überwinden. Die Mittel aus dem Nothilfefonds dienen nicht 
der Abdeckung einer dauerhaften Bedürftigkeit. Zudem 
besteht kein Anspruch auf ein Darlehen, da dies von der 
Verfügbarkeit der Mittel abhängt. 

WANN IST DAS DARLEHEN ZURÜCKZU-
ZAHLEN?
Mit dem Antrag auf Förderung im Rahmen des Nothilfe-
fonds werden bereits Rückzahlungsmodalitäten festge-
halten. Generell gilt: Das Darlehen ist spätestens binnen 
zwölf Monaten zurückzuzahlen. 
Grundsätzlich liegt die vereinbarte Rückzahlung in der 
Verantwortung der darlehensnehmenden Person. In je-
dem Fall ist dem Studentenwerk Oldenburg eine Einzugs-
ermächtigung zu erteilen. 

SIE WOLLEN UNS UNTERSTÜTZEN?
Das Studentenwerk Oldenburg freut sich über Unterstüt-
zer*innen des Nothilfefonds und der Studienstarhilfe, um 
in Not geratenen Studierenden die Weiterführung ihres 
Studiums zu ermöglichen. Auf Wunsch können auch Spen-
denbescheinigungen ausgestellt werden.

SPENDENKONTO

Bank Oldenburgische Landesbank
Verwendungszweck: „Nothilfe-Spende“ oder
       „Starthilfe-Spende“
IBAN: DE 35 2802 0050 1184 185 500
BIC: OLBODEH2XXX

Das Studentenwerk Oldenburg gewährt im Rahmen sei-
ner Satzungsaufgaben Darlehen an Studierende.Mögliche 
Begünstigte sind Studierende der Universität Oldenburg, 
der Hochschule Emden/Leer und der JadeHochschule, 
die sich in einer akuten finanziellen Notlage befinden. 
 
Mögliche Begünstigte sind Studierende der Universität 
Oldenburg, der Hochschule Emden/Leer und der Jade 
Hochschule, die sich in einer akuten finanziellen Notlage 
befinden. Das Darlehen soll helfen, diese akute Notlage zu 
überwinden. Vergeben werden nach individuell ermittel-
ter Notsituation Darlehen bis zu einer Höchstsumme von 
1.000 €. Es soll sich um eine voraussichtlich vorüberge-
hende Notlage handeln. 
 
Es besteht kein Anspruch auf ein Darlehen, da dies von 
der Verfügbarkeit der Mittel abhängt. 
 
Es handelt sich um ein zinsloses Darlehen, dass nach 
einer festen Vereinbarung spätestens binnen Jahresfrist 
zurückzuzahlen ist. 
 
  
 
Rückzahlung 
 
Der*die Darlehensnehmer*in ist selbst für die Rückzah-
lung des Darlehens im vereinbarten Rahmen verantwort-
lich. Wenn eine Tilgung durch Lastschrifteinzug erfolgen 
soll, ist für ausreichende Deckung des Kontos zu sorgen.
Darlehen können nur gewährt werden, wenn der*die 
Darlehensnehmer*in dem Studentenwerk Oldenburg eine 
Einzugsermächtigung für sein*ihr Girokonto erteilt. Bei 
ausstehenden Zahlungen kann das Studentenwerk Olden-
burg von der Einzugsmöglichkeit Gebrauch machen.


